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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die Hilfsfristen in den einzelnen Rettungsdienstbereichen des
Landes Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

2. Wie hat sich die Einwohnerzahl in den Rettungsdienstbezirken in den vergan-
genen zehn Jahren entwickelt?

3. Wie haben sich im Verlauf der letzten zehn Jahre die Zahl der Rettungsdienst-
und Notarzteinsätze, die innerhalb der Zehn-Minuten-Frist erfolgten, ent-
wickelt (aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-
Württemberg)?

4. In wie viel Prozent der Reanimationen wurde das Zehn-Minuten-Intervall er-
reicht (aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbezirken in den vergan-
genen zehn Jahren) und wie viele Fälle waren das?

5. Wie haben sich im Verlauf der letzten zehn Jahre die Zahl der Rettungsdienst-
und Notarzteinsätze, die innerhalb der 15-Minuten-Frist erfolgten, entwickelt
(aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-Württem-
berg)?

6. Wie haben sich die Kosten für Rettungsdienst- und Notarzteinsätze im Verlauf
der letzten zehn Jahre in den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-
Württemberg entwickelt?

11. 05. 2015

Dr. Lasotta CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Bernhard Lasotta CDU

und

Antwort

des Innenministeriums

Hilfsfristen der Rettungsdienstbereiche

in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Juni 2015 Nr. 4-5461.0-1/12 beantwortet das Innenministe-
rium die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie haben sich die Hilfsfristen in den einzelnen Rettungsdienstbereichen des
Landes Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Zu 1.:

Die Zielerreichungsgrade der Hilfsfrist für das Eintreffen des ersteintreffenden
Rettungsmittels (in der Regel der Rettungswagen) innerhalb von längstens 15 Mi-
nuten sind für die einzelnen Rettungsdienstbereiche in Anlage 1 aufgelistet.

2. Wie hat sich die Einwohnerzahl in den Rettungsdienstbezirken in den vergan-
genen zehn Jahren entwickelt?

Zu 2.:

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den einzelnen Rettungsdienstbereichen
ist in Anlage 2 aufgelistet. Hierbei ist zu beachten, dass die Grenzen der Rettungs-
dienstbereiche in einigen Bereichen von den Grenzen der entsprechenden Land-
beziehungsweise Stadtkreise abweichen.

3. Wie haben sich im Verlauf der letzten zehn Jahre die Zahl der Rettungsdienst-
und Notarzteinsätze, die innerhalb der Zehn-Minuten-Frist erfolgten, ent-
wickelt (aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-
Württemberg)?

5. Wie haben sich im Verlauf der letzten zehn Jahre die Zahl der Rettungsdienst-
und Notarzteinsätze, die innerhalb der 15-Minuten-Frist erfolgten, entwickelt
(aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-Württem-
berg)?

Zu 3. und 5.:

Die Anzahl der Rettungsdienst- und Notarzteinsätze innerhalb der 10-minütigen
und der 15-minütigen Hilfsfristen sind für die einzelnen Rettungsdienstbereiche
in Anlage 3 aufgelistet. Eine Rückerfassung ist nur – und dort auch nicht vollum-
fänglich – bis in das Jahr 2009 möglich. Eine Rückerfassung in die weiter zurück-
liegenden Jahre ist in der Regel gar nicht mehr oder in Einzelfällen nur mit einem
unvertretbar hohen Aufwand machbar. Hiervon wurde abgesehen. 

4. In wie viel Prozent der Reanimationen wurde das Zehn-Minuten-Intervall er-
reicht (aufgegliedert nach den einzelnen Rettungsdienstbezirken in den vergan-
genen zehn Jahren) und wie viele Fälle waren das?

Zu 4.:

Im Rahmen der bis 2013 praktizierten Notarztdokumentation wurden keine ent-
sprechenden Auswertungen vorgenommen. Mit der aktuellen Einführung eines
neuen Datensatzes zur Dokumentation aller für die notärztlichen Einsätze im
 Rettungsdienst wurden die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig entsprechende
Auswertungen vorzunehmen. 

Ziel der Landesregierung ist eine umfassende Qualitätssicherung im Rettungs-
dienst. Mit der hierfür im Jahr 2012 eingerichteten Stelle für Qualitätssicherung
im Rettungsdienst (SQR-BW) wurden die Voraussetzungen zur Untersuchung der
gesamten präklinischen Versorgungskette bis hin zur Übergabe des Patienten in
ein für seine weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus geschaffen. Voraus-
sichtlich ab 2016 wird nach einer flächendeckenden notärztlichen Datenerfassung
und Ertüchtigung der Leitstellen zur Bedienung der Datensatzspezifikationen der
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SQR-BW auch eine funktionierende Zusammenführung von Leitstellen- und Not-
arztdaten so weit möglich sein, dass entsprechende Fragestellungen beantwortet
werden können. 

6. Wie haben sich die Kosten für Rettungsdienst- und Notarzteinsätze im Verlauf
der letzten zehn Jahre in den einzelnen Rettungsdienstbereichen in Baden-
Württemberg entwickelt?

Zu 6.:

Eine amtliche Statistik über die Kostenentwicklung in der Notfallrettung gibt es
nicht; weder für das gesamte Bundesland noch für die einzelnen Rettungsdienst-
bereiche. Die Kosten werden überwiegend von den Kostenträgern im Rettungs-
dienst getragen, die hierzu keine Berichtspflicht an das Innenministerium haben. 

Soweit dem Innenministerium für einige wenige Jahre landesweite Zahlen vorlie-
gen, sind diese in nachfolgender Tabelle mit Quellenangabe aufgelistet. Ob eine
direkte Vergleichbarkeit der Daten vollumfänglich zulässig ist, kann nicht ab -
schließend bewertet werden. In der Tendenz sind über die Jahre hinweg in der
Notfallrettung jedoch signifikant gestiegene Kosten festzustellen. 

Eine Vervollständigung beziehungsweise Mitteilung von Bereichsdaten hätte eine
umfangreiche Erhebung erforderlich gemacht, in die alle Krankenkassen (Private
und Gesetzliche einschließlich Beihilfe und Heilfürsorge) und gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger hätten einbezogen werden müssen. Aufgrund des damit
verbundenen unverhältnismäßigen Aufwands für Dritte wurde davon Abstand ge-
nommen. 

In Vertretung

Dr. Zinell

Ministerialdirektor

Jahr Kosten 
Kosten je 
Einwohner 

Quelle 

1998 83.332.000 €  Broschüre RettD in BW 
2003 134.284.000 €  Drucksache 13/3606 
2010 354.000.000 € 32 € 

Drucksache 15/5466 
2011 370.000.000 € 35 € 
2012 396.000.000 € 37 € 
2013 422.000.000 € 40 € 
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